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Protokoll 

 

 

 

über die am Dienstag, den 14. April 2015, von 18.00 Uhr bis 19.55 Uhr im Sitzungszimmer 

des Kommunalzentrums unter dem Vorsitz von Bürgermeister Mag. Stefan Seiwald 

abgehaltene 

 

 

48. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2010 – 2016) 

 

 

Anwesend: Hubert Almberger, Reinhold Dessl, Mag. Helga Embacher,  

Alois Foidl, August Golser, Johann Grander, Andrea Hauser,  

Mag. Leo Hofinger, Renate Kammerlander, Manfred Kecht,  

Ing. Manfred Keuschnigg, Leo Resch, Josef Schwenter,  

Robert Steger, Peter Treichl, Franz Viertl, Peter Wallner 

 

Entschuldigt: Dr. Georg Zimmermann (Ersatz: Franz Viertl [entschuldigt auch das 

Ersatzmitglied Carlos Kammerlander]), Simon Aschaber (ein Ersatz-

mitglied konnte nicht mehr einberufen werden), Christine Gschnaller 

(Ersatz: Peter Treichl), Christine Bernhofer (Ersatz: Reinhold Dessl), 

Heribert Mariacher (Ersatz: Josef Schwenter) 

 

Nicht entschuldigt: niemand 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

 

www.st.johann.tirol 

Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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Tagesordnung 

(nach Erweiterung) 

 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

 Präsentation: „Dorfschmied“ (Vortragender: Dipl.-Ing. Johann Ritsch) 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Abschluss eines Tausch-, Abtretungs- und Dienstbarkeitsvertrags mit der Kitz Alpen 

Resort – Berglehen 21 GmbH & Co KG, der St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft 

m.b.H. und Josef Grander 

2) Inkamerierung von Grundstücken (Brauweg und Bahnhofweg) 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Gst. 3067/1, 3067/4 und 6005/4 (Josef Reiter): 

a) Abschluss eines Raumordnungsvertrags 

b) Änderung des Flächenwidmungsplans 

c) Erlassung eines Bebauungsplans 

2) Gst. 207/1 und 213/2 (Gertraud Prem/Johann Burgstaller): Änderung des Raum-

ordnungskonzepts 

3) Erlassung von Bebauungsplänen: 

a) Gst. 3469/3 (Simone Stampfer) 

b) Gst. 2873/5 (Reihenhausanlage Farberweg 1–1g) 

c) Gst. 1849/8 (Elisabeth Steinwender) 

d) Gst. 517/1 (Mag. Verena Ehammer) 

e) Gst. .29, .30, 64/1, 65 und 6040 (Ernst Salvenmoser, „Dorfschmied“) 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 



778 
 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

Am Beginn der Sitzung sind 18 Gemeinderäte anwesend. 

 

Der Amtsleiter beantragt, die Tagesordnung zu Verhandlungsgegenstand II. Anträge des 

Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes wie folgt zu ergänzen: 

 

2) Inkamerierung von Grundstücken (Brauweg und Bahnhofweg) 

 

Beschluss (18:0): 

 

Dem Verhandlungsgegenstand „II.2) Inkamerierung von Grundstücken (Brauweg und 

Bahnhofweg)“ wird gemäß § 35 Abs 3 TGO 2001 die Dringlichkeit zuerkannt. 

 

 Präsentation: „Dorfschmied“ (Vortragender: Dipl.-Ing. Johann Ritsch) 

 

Dipl.-Ing. (FH) Stefan Leipelt und Dipl.-Ing. Johann Ritsch erläutern das Projekt 

„Dorfschmied“ mithilfe einer .pdf-Datei, welche an die Wand des Sitzungszimmers 

projiziert wird. 

 

Auszüge aus dieser Präsentation sind diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage A 

angehängt. 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstands 

 

1) Abschluss eines Tausch-, Abtretungs- und Dienstbarkeitsvertrags mit der Kitz Alpen 

Resort – Berglehen 21 GmbH & Co KG, der St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft 

m.b.H. und Josef Grander 

 

Der Amtsleiter und Mag. Helga Embacher, Rechtsvertreterin der Kitz Alpen Resort – 

Berglehen 21 GmbH & Co KG, erläutern den Sachverhalt. 
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Beschluss (16:0): [Mag. Helga Embacher und Johann Grander stimmen nicht mit] 

 

Der Abschluss des Tausch-, Abtretungs- und Dienstbarkeitsvertrags mit der Kitz Alpen 

Resort – Berglehen 21 GmbH & Co KG, der St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft 

m.b.H. und Josef Grander laut Anlage B dieses Gemeinderatsprotokolls wird geneh-

migt. 

 

Beschluss (16:0): [Mag. Helga Embacher und Johann Grander stimmen nicht mit] 

 

Nachstehende Grundflächen sollen aus dem öffentlichen Gut (Straßen und Wege) ent-

lassen werden: 

 

 die in der Vermessungsurkunde des Dipl.-Ing. Günter Fleischmann vom 29. Okto-

ber 2014, GZ 36543/13, ausgewiesenen Trennstücke „5“, „6“, „9“ und „28“ aus  

Gst. 6088/1 sowie Trennstück „29“ aus Gst. 5794/1 

 

Nachstehende Grundflächen sollen in das öffentliche Gut (Straßen und Wege) aufge-

nommen werden: 

 

 die in der Vermessungsurkunde des Dipl.-Ing. Günter Fleischmann vom 29. Okto-

ber 2014, GZ 36543/13, ausgewiesenen Trennstücke „2“ aus Gst. 2494/2, „6“ aus 

Gst. 2484/1, „7“ aus Gst. 2485, „8“ aus Gst. 2494/3, „3“ aus Gst. 2484/2, „4“ aus 

Gst. 2484/4 und „13“ aus Gst. 2480 

 

2) Inkamerierung von Grundstücken (Brauweg und Bahnhofweg) 

 

Beschluss (18:0): 

 

Nachstehende Grundflächen sollen in das öffentliche Gut (Straßen und Wege) aufge-

nommen werden: 

 

 die in der Vermessungsurkunde der AVT ZT Vermessung GmbH vom 10. Septem-

ber 2014, GZ 92520/14, ausgewiesenen Trennstücke „1“, „2“, „3“ und „4“ 

 das in der Vermessungsurkunde der AVT ZT Vermessung GmbH vom 10. Septem-

ber 2014, GZ 92534/14, ausgewiesene Trennstück „1“ 
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III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Gst. 3067/1, 3067/4 und 6005/4 (Josef Reiter): 

a) Abschluss eines Raumordnungsvertrags 

 

Beschluss (17:0): [Ing. Manfred Keuschnigg stimmt nicht mit] 

 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags laut Anlage C dieses Gemeinde-

ratsprotokolls wird genehmigt. 

 

b) Änderung des Flächenwidmungsplans 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunktes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Beschluss (17:0): [Ing. Manfred Keuschnigg stimmt nicht mit] 

 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3067/1 von Freiland – fließendes Gewäs-

ser in Freiland (§ 41 TROG 2011) 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3067/1 von Freiland in Wohngebiet (§ 41 

TROG 2011) 

 Festlegung eines Teils des Gst. 3067/1 als örtliche Verkehrsfläche (§ 53 

TROG 2011) – vorherige Widmung: Freiland 

 Festlegung eines Teils des Gst. 3067/1 als örtliche Verkehrsfläche (§ 53 

TROG 2011) – vorherige Widmung: Bauland 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3067/1 von Wohngebiet in Freiland (§ 41 

TROG 2011) 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3067/4 von Freiland in Wohngebiet (§ 38 

TROG 2011) 
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 Umwidmung eines Teils des Gst. 6005/4 von Freiland in Freiland – fließen-

des Gewässer (§ 41 TROG 2011) 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 6005/4 von Wohngebiet in Freiland – flie-

ßendes Gewässer (§ 41 TROG 2011) 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage D dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn in-

nerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Ent-

wurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auf-

legungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

c) Erlassung eines Bebauungsplans 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunktes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Beschluss (16:0): [Ing. Manfred Keuschnigg stimmt nicht mit, Johann 

Grander abwesend] 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für einen Teil des Gst. 3067/1 von Dr. Erich 

Ortner vom 23. Februar 2015 („03/2015 Reiter Josef“) wird gemäß § 66 Abs 1 

erster Satz TROG 2011 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. 

Gemäß § 66 Abs 2 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die 

Auflegung des Entwurfes nach § 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 gleichzeitig 

der Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplans und des ergänzenden 

Bebauungsplans; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn 

innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum 

Entwurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 
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2) Gst. 207/1 und 213/2 (Gertraud Prem/Johann Burgstaller): Änderung des Raum-

ordnungskonzepts 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesordnungs-

punktes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers proji-

ziert werden. 

 

Beschluss (18:0): 

 

Bei Teilen der Gst. 207/1 und 213/2 erfolgt nachstehende Änderung des örtlichen 

Raumordnungskonzepts der Marktgemeinde St. Johann in Tirol: 

 

o Ausweisung eines baulichen Entwicklungsbereichs für vorwiegende Wohnnut-

zung im Bereich der Gst. 207/1 und 213/2 mit folgenden Festlegungen: In-

dexziffer W 3, Zeitstufe ZA und Baudichtestufe 1 gemäß dem Verordnungstext 

zum örtlichen Raumordnungskonzept 

o Festlegung der Indexziffer W 3: zentrumsnahe Wohngebiete, Baustruktur aus 

freistehenden Einfamilienhäusern bzw. Einfamilienhäusern in verdichteter 

Bauweise 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage E dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses bildet. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfs gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der 

Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer 

hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt 

vier Wochen. 
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3) Erlassung von Bebauungsplänen: 

a) Gst. 3469/3 (Simone Stampfer) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunktes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Beschluss (17:1): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 3469/3 von Dr. Erich Ortner vom 

23. März 2015 („08/2015 Stampfer Simone“) wird gemäß § 66 Abs 1 erster Satz 

TROG 2011 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 

Abs 2 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des 

Entwurfes nach § 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 gleichzeitig der Beschluss 

über die Erlassung des Bebauungsplans und des ergänzenden Bebauungs-

plans; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der 

Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von 

einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

b) Gst. 2873/5 (Reihenhausanlage Farberweg 1–1g) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunktes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Beschluss (18:0): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 2873/5 von Dr. Erich Ortner vom 

23. März 2015 („09/2015 Farberweg 1“) wird gemäß § 66 Abs 1 erster Satz 

TROG 2011 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 

Abs 2 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des 

Entwurfes nach § 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 gleichzeitig der Beschluss 

über die Erlassung des Bebauungsplans und des ergänzenden Bebauungs-

plans; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der 

Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von 

einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 
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c) Gst. 1849/8 (Elisabeth Steinwender) 

 

Beschluss (18:0): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 1849/8 von Dr. Erich Ortner vom 

23. März 2015 („10/2015 Steinwender“) wird gemäß § 66 Abs 1 erster Satz 

TROG 2011 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 

Abs 2 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des 

Entwurfes nach § 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 gleichzeitig der Beschluss 

über die Erlassung des Bebauungsplans und des ergänzenden Bebauungs-

plans; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der 

Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von 

einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

d) Gst. 517/1 (Mag. Verena Ehammer) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunktes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Beschluss (17:1): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für einen Teil des Gst. 517/1 von Dr. Erich 

Ortner vom 11. März 2015 („05/2015 Ehammer“) wird gemäß § 66 Abs 1 erster 

Satz TROG 2011 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß  

§ 66 Abs 2 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung 

des Entwurfes nach § 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 gleichzeitig der 

Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplans und des ergänzenden Be-

bauungsplans; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb 

der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von 

einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 
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e) Gst. .29, .30, 64/1, 65 und 6040 (Ernst Salvenmoser, „Dorfschmied“) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunktes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Beschluss (18:0): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für die Gst. .29, .30, 64/1, 65 und 6040 von 

Dr. Erich Ortner vom 25. März 2015 („02/2015 Dorfschmiede“) wird gemäß § 66 

Abs 1 erster Satz TROG 2011 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier 

Wochen. Gemäß § 66 Abs 2 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über 

die Auflegung des Entwurfes nach § 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 

gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplans und des er-

gänzenden Bebauungsplans; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, 

wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme 

zum Entwurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

„Panorama-Badewelt“. Mag. Helga Embacher möchte wissen, ob in der „Panorama-

Badewelt“ „Planungen im Gange“, „ob Aufträge vergeben“ worden seien. Mag. Leo Hofin-

ger erklärt daraufhin, dass ein „Planungsteam“ gebildet und ein Auftrag zur „Kostenerhe-

bung“ (zur Umsetzung der Planungen) erteilt worden sei. Konkrete „Gewerke“ seien indes 

nicht beauftragt worden. 

 

Bericht zur Wasserversorgung. Alois Foidl berichtet über die Wasserversorgung der 

Marktgemeinde St. Johann in Tirol und erwähnt die Tätigkeit der Bediensteten an-

erkennend. 

 

I Want to Ride My Bicycle. Leo Resch informiert über den Tiroler Radfahrwettbewerb, an 

welchem auch die Marktgemeinde St. Johann in Tirol zum wiederholten Male teilnimmt. 

 

www.st.johann.tirol/gemeinde@st.johann.tirol Der Bürgermeister teilt mit, die Gemeinde 

sei „stolze Besitzer[in]“ einer .tirol-Domain. Die Gemeinde-Homepage und die E-Mail-
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Adressen der Gemeindeverwaltung seien daher neben den bisherigen Domains auch unter 

der Endung .tirol erreichbar. 

 

Dieses Protokoll enthält fünf Anlagen. 

 

St. Johann in Tirol, 14. April 2015 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

Der Schriftführer: Gemeinderäte: 

 








































































